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Kritik an ZQP-Studie

Hygienemanagement ist selten ein Problem
Nachdem das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) Anfang März eine Studie zur  

MRSA-Versorgung in der ambulanten Pflege veröffentlicht hat, hagelt es Kritik. Der  

Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW hat sich jetzt zu Wort gemeldet.

Köln // Die Studie zur MRSA-Versor-
gung in der ambulanten Pflege, die 
das Zentrum für Qualität in der Pflege 
(ZQP) Anfang März veröffentlichte, 
ist in den Medien auf weite Reso-
nanz gestoßen (CAREkonkret berich-
tete in Ausgabe 11/2019). Sie stellt 
vor allem eine Verbindung zwischen 
dem Risiko der Verbreitung von anti-
biotikaresistenten Erregern und der 
Versorgung durch ambulante Pfle-
gedienste her. Die ambulante Pflege 
ist in diesem Zusammenhang jedoch 
der weitaus kleinste Beteiligte, stellt 
der Landesverband freie ambulante 
Krankenpflege NRW e. V. nun klar.

Das ZQP kommt in seiner Veröf-
fentlichung zur Studie zu der Aus-
sage, dass es manchen Pflegediens-
ten am richtigen Umgang mit der 
entsprechenden MRSA-Hygiene 
fehle – in 50 Prozent der Pflegedienste 
würden MRSA-Patienten daher nicht 
vernünftig versorgt. 

Der LfK weist allerdings darauf 
hin, dass die Probleme, die die häus-
lichen Pflegedienste bei der Besied-
lung mit multiresistenten Keimen im 
pflegerischen Alltag erfahren, vor-
nehmlich woanders liegen. „Gene-
rell begrüßen wir es, dass das Thema 
stärker in den Fokus der Öffentlich-
keit gerückt wird“, so LfK-Geschäfts-
führer Christoph Treiß. „Dennoch 
sind mangelnde Kenntnisse auf Sei-

ten der professionell Pflegenden in 
der ambulanten Pflege das geringste 
Hindernis für eine erfolgreiche Sanie-
rung.“

Vielmehr spielten folgende As-
pekte eine große Rolle:
ee Die Besiedlung eines Patienten 

mit MRSA-Keimen erfolgt in der 
Regel im Krankenhaus. Meist 
übernehmen ambulante Pfle-
gedienste nach einem Kranken-
hausaufenthalt die häusliche Ver-
sorgung, ohne von der Besiedlung 
des Patienten zu erfahren. 

ee In der häuslichen Umgebung des 
Patienten ist der Pflegedienst 
nur Gast. Der Pflegebedürftige 
bestimmt, ob und welche Leis-
tungen er einkauft. In den meis-
ten Fällen wird er hauptsächlich 
von Angehörigen versorgt, die 
weder ausreichende Kenntnisse 
noch ein Bewusstsein für die hy-
gienischen Notwendigkeiten bei 
der MRSA-Sanierung besitzen. 
So erschweren die hygienischen 
Gegebenheiten vor Ort oft eine 
erfolgreiche Durchführung der 
Behandlung.

ee In Nordrhein-Westfalen ist das 
Durchführen der Sanierung von 
MRSA-Trägern mit gesicherten 
Diagnosen seit dem Jahr 2016 
(dem Jahr, in dem die ZQP-Be-
fragung durchgeführt wurde) 

Bestandteil der Vergütungsver-
einbarung für häusliche Kranken-
pflege gemäß §§132, 132a SGB V. 
Für die Sanierung bedarf es al-
lerdings einer ärztlichen Verord-
nung, zu der es vielerorts man-
gels Kenntnis des MRSA-Befalls 
im Krankenhaus nicht kommt.

„Die Aufnahme dieser Leistung in 
den Leistungskatalog der ambulan-
ten Pflegedienste hat die Situation in 
Nordrhein-Westfalen seit 2016 ver-
bessert“, berichtet Christoph Treiß. 
„Doch auch die Festlegung der profes-
sionellen MRSA-Sanierung auf dem 
Papier nützt nichts, wenn die Besied-
lung mit den Bakterien nicht bekannt 
ist und das spezifische Hygienema-
nagement nicht angewandt wird.“

Die nun veröffentlichte ZQP-Stu-
die aus dem Jahr 2016 zeigt auf, dass 
das größte Problem für die zuständi-
gen Pflegedienstleitungen und Hy-
gienebeauftragten in den Pflege-
diensten der sorglose Umgang der 
Angehörigen mit dem Patienten ist. 
So sind 76 Prozent von ihnen der An-
sicht, dass  mangelndes  Wissen  auf  
Seiten  der  pflegenden Angehörigen 
die Umsetzung der Hygieneanforde-
rungen besonders erschwert.

Schulungen werden abgefragt

Die Pflegedienste unterliegen in die-
ser Hinsicht strengen Vorgaben. 
„Dass regelmäßige Schulungen zum 
Hygienemanagement stattfinden, 
wird in den jährlichen unangekün-
digten MDK-Qualitätsprüfungen in 
jedem Pflegedienst abgefragt“, so 
Christoph Treiß. Daher würden diese 
Schulungen für gewöhnlich auch re-
gelmäßig durchgeführt. „Wir bieten 
unseren Mitgliedern zum Beispiel 
kostenfreies Unterrichtsmaterial zu 

diesem Thema, mit dem sie ihre Mit-
arbeiter schulen und das Wissen auch 
abfragen können. In den Prüfungen 
ist ein mangelhafter Umgang mit Hy-
gienevorschriften daher selten ein 
Problem.“ (ck)

 e 63 Artikel, Videos und Bücher zum 
Thema „Hygienemanagement“ in 
der Mediathek „Vincentz Wissen“. 
Jetzt informieren:  
vincentz-wissen.de

Was das Hygienemanagement angeht, unterliegen Pflegedienste strengen Vorschriften. Foto: Vincentz
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// Die Aufnahme  
dieser Leistung in den 
Leistungskatalog der 
ambulanten Pflege-
dienste hat die Situ-
ation in Nordrhein-
Westfalen seit 2016 
verbessert. //
Christoph Treiß
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Pflegedienst vor Gericht

Pflegekräfte ohne Qualifikation
Darmstadt/Viernheim // Wegen ge-
werbsmäßigen Betruges in Höhe 
von circa 1,2 Millionen Euro hat die 
Staatsanwaltschaft Darmstadt An-
klage gegen zwei Mitarbeiterinnen 
eines Pflegedienstes aus dem südhes-
sischen Viernheim erhoben. 

Wie die Behörde am 18. März 
mitteilte, wird den beiden 50 und 45 
Jahre alten Frauen vorgeworfen, im 
Zeitraum von August 2013 bis Feb-
ruar 2017 in 68 Fällen falsche Anga-
ben bei den jeweiligen Krankenkas-
sen gemacht zu haben. Die Frauen 
hatten laut Staatsanwaltschaft Pfle-

gekräfte aus Osteuropa ohne ausrei-
chende oder in Deutschland nicht 
anerkannte Qualifikationen einge-
stellt und als qualifizierte Pflege-
kräfte bei den Kassen abgerechnet. 
Bei den Frauen handele es sich um 
die Geschäftsführerin und die Pfle-
gedienstleiterin eines ambulanten 
Pflegedienstes.

Der Pflegedienst habe seinen Sitz 
in Südhessen, es seien aber auch Pa-
tienten aus Baden-Württemberg, Ber-
lin, Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land Pfalz betreut worden, erklärte 
die Staatsanwaltschaft. (dpa)

AMBULANTE DIENSTE
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